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Geschäftszahl 

Ra 2018/05/0184 

Rechtssatz 

Stellen sich die Aufforderungen eines Verwaltungsorganes unter voller Berücksichtigung aller Begleitumstände 
nur als Einladung dar, die der Betroffene nach eigenem Gutdünken unerfüllt lassen kann, ohne dabei Gefahr zu 
laufen, dass er deshalb unverzüglich - das heißt jedenfalls ohne Dazwischentreten weiterer Verwaltungsakte - 
physischem Zwang unterworfen würde, um den gewünschten Zustand zu erreichen, so handelt es sich um keinen 
Befehlsakt im Sinne des Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG. Es kommt dabei auf eine objektive Betrachtungsweise aus 
dem Blickwinkel des Betroffenen an, ob er im Falle seiner Weigerung unmittelbaren physischen Zwang zu 
gewärtigen hätte (vgl. VwGH 18.10.2017, Ra 2017/02/0041, mwN). 
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